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Maßnahmeplan zur Realisierung des Sekretariatsbeschlusses des ZK der SED vom Februar 1967 betreffend DDR-Nebenklage im
westdeutschen KZ Dora – Prozess

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora
auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite
große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess. Er begann im November 1967 vor dem Essener Landgericht. Seit Anfang
der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR
einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

Am zweiten großen Prozess auf westdeutschem Boden zu Gewalt- und Endphaseverbrechen im KZ Mittelbau-Dora gegen die SS-Leute Helmut
Bischoff, Erwin Busta und Ernst Sander nahm die DDR als Nebenklagevertreter teil. Sie entsandte hierzu mit Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul einen
Anwalt, den die Nazis selbst aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und inhaftiert hatten. Kaul gehörte zu den wenigen ostdeutschen
Anwälten, die auch an Westberliner und westdeutschen Gerichten anwaltlich tätig werden konnten. Er war daher bereits zuvor u. a. als
Hauptprozessbevollmächtigter im KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sowie als Nebenklagevertreter im ersten Frankfurter
Auschwitz-Prozess (1963-1965) und im ebenfalls 1967 beginnenden zweiten Frankfurter Euthanasie-Prozess (1967-1968) aufgetreten.

Die Wahrnehmung dieser Mandate war durch eine enge Kooperation mit dem MfS sowie eine propagandistische Nutzung der jeweiligen Verfahren
geprägt: Die DDR sollte dabei als Vertreter der Opfer und das „bessere“ Deutschland erscheinen, die Bundesrepublik als das Land, in dem NS-Täter
wieder in Amt und Würden gelangt waren und für begangene Verbrechen nicht oder nur milde zur Rechenschaft gezogen wurden. Die gleiche
Intention wurde auch mit der Teilnahme am Verfahren in Essen verfolgt.

In seiner Rolle vor dem Essener Gericht wurde Kaul durch eine eigens hierfür ins Leben gerufene „AG Dora“ unterstützt. Sie setzte sich aus Vertretern
der DDR-Generalstaatsanwaltschaft, des MfS und MdI, einer studentischen Forschungsgruppe der Humboldt-Universität um den Historiker Prof. Dr.
Walter Bartel sowie Mitarbeitern Kauls zusammen. Eine direkte Anbindung an das Sekretariat des ZK der SED war ebenso gewährleistet.

Das vorliegende Dokument beinhaltet den in ihrer ersten Sitzung am 13. März 1967 beschlossenen Maßnahmeplan der „AG Dora“. Es wurde seitens der
Generalstaatsanwaltschaft der DDR erstellt und basiert auf einem Konzeptentwurf für die „AG Dora“, konkretisiert diesen jedoch weiter. Sowohl die
Zielrichtung der Nebenklagevertretung als auch die hierfür vorgesehene Aufgabenverteilung innerhalb der „AG Dora“ werden im Plan dargelegt.  Die
Einrichtung der Arbeitsgruppe hatte das Sekretariat des ZK der SED am 15. Februar 1967 beschlossen.

Im Maßnahmeplan wird die doppelte Stoßrichtung der Nebenklagevertretung deutlich, zu der die „AG Dora“ beitragen soll. Einerseits wird die
Vertretung von Angehörigen aus der DDR und weiteren sozialistischen Staaten angestrebt, deren Verwandte im KZ Mittelbau-Dora ermordet worden
waren (Punkt 2.1 und 2.2 des Maßnahmeplans). Tatsächlich wird Kaul am Ende Angehörige aus der DDR, UDSSR, ČSSR sowie aus Polen als Nebenkläger
vertreten. Andererseits ist diese konkrete Vertretung im Strafverfahren gleichsam der „Türöffner“ für die propagandistische Nutzung des Prozesses
(Punkt 2.3 und 2.4 des Maßnahmeplans).  Der Maßnahmeplan formuliert vor diesem Hintergrund zwei übergeordnete Ziele: Zum einen soll die
Kollaboration der deutschen Wirtschaft (hier der Demag) mit dem deutschen Faschismus in den Fokus genommen werden. Zum anderen wird ein
Beweis für „die Kontinuität der Verbrechen des staatsmonopoli[s]tischen Kapitalismus bis in die Gegenwart“ und damit die „Entlarvung des expansiven
Neonazismus in Westdeutschland“ angestrebt (Punkt 2.4). Eine ähnliche Strategie hatte die DDR bereits im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess
(1963-1965) verfolgt, als Kaul dort ebenfalls in seiner Rolle als Nebenklagevertreter die IG Farben ins Visier nahm.
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